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Vorwort
Das vorliegende Lehrbuch Rechtskunde Pflege 
richtet sich in erster Linie an Auszubildende und 
Lehrende in Pflegeberufen in der generalistischen 
Ausbildung, es ist jedoch auch als Nachschlage-
werk für Fort- und Weiterbildung geeignet. Grund-
sätzlich soll das Buch das Wissen um rechtssiche-
res Handeln in der Pflege erweitern, gemäß dem 
Rahmen lehrplan: Das eigene Handeln auf der 
Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethi-
schen  Leitlinien reflektieren und begründen.

Neben Haftungsfragen bei Tätigkeiten aus dem 
pflegerischen und ärztlichen Aufgabenbereich, 
werden u. a. auch die Themen Arbeitsrecht und So-
zialrecht behandelt.

Merke fasst wichtige Inhalte kurz zusammen.

Merke

Info enthält interessante Fakten und Informa-
tionen, die über den Lehrplan hinausgehen; 
sie dienen der Vertiefung der Inhalte.

Info

Praxisfälle sind Fallbeispiele, anhand derer das 
Pflegewissen praktisch erarbeitet wird.

Praxisfall

Aufgaben ermöglichen die selbstständige 
Über prüfung des Wissensstands.

Aufgaben

Literatur am Ende eines Kapitels verweist auf 
weiterführende Schriftwerke zu dem jeweili-
gen Thema.

Literatur

Innerhalb der Texte wird vorwiegend von der Pfle-
gerin gesprochen. Die weibliche Form wurde be-
wusst gewählt, da der größte Teil der Auszubil-
denden weiblich ist. Wir bitten die männlichen 
Auszubildenden hierfür um Verständnis.

Wir wünschen den Auszubildenden und allen, die 
sich beruflich fortbilden wollen, viel Freude und Er-
folg mit der Rechtskunde Pflege.

Kritische Hinweise, die der Weiterentwicklung des 
Buches dienen, nehmen wir dankbar entgegen:
lektorat@europa-lehrmittel.de

Herbst 2023 Autorin, Autor und Verlag

Gesetz gibt den originalen Wortlaut eines Arti-
kels oder Paragrafen der Gesetzgebung wieder.

Gesetz

In der 4. Auflage wurden alle Inhalte gemäß der 
neuen Gesetzgebung aktualisiert und erweitert. 

Praxisfälle aus dem Alltag machen das Gelernte an-
schaulich und helfen, im konkreten Fall kompetent 
zu handeln.

Die grafischen Elemente des Layouts geben klare 
Strukturen, eine gute Lesbarkeit und die Möglich-
keit zur schnellen Orientierung:
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1

Das Zusammenleben von Menschen erfordert Re-
geln und Normen.
Das Recht ist eine allgemeinverbindliche, gesetzte, 
soziale Norm einer menschlichen Gemeinschaft.

Zielsetzung:
	● Verhaltenssteuerung
	● Konfliktvorbeugung
	● Konfliktlösung
	● Sicherung des sozialen Friedens und des Rechts-

friedens
	● Gerechtigkeit herstellen bzw. bewahren

Zur Durchsetzung der Normen ist ein rechtlicher 
oder sozialer Zwang möglich. Die Missachtung die-
ser Normen kann mit Sanktionen belegt werden. 

 Einführung in das Recht

Die Bewohnerin Frau A. ist durch die Folgen ei-
nes Schlaganfalls sehr unsicher beim Gehen. Sie 
soll sich daher nur noch mit einem Gehwagen 
fortbewegen. Aufgrund der fortgeschrittenen 
Demenzerkrankung kann Frau A. nicht mehr an-
gemessen mit dem Hilfsmittel umgehen.

Inzwischen ist sie mehrfach gestürzt und musste 
stationär behandelt werden. Aufgrund der 
nächtlichen Unruhe wird die orientierungslose 
Frau A. im Krankenhaus täglich in den Nacht-
stunden mit einem Bauchgurt im Bett fixiert und 
ein unüberwindbarer Bettseitenschutz ange-
bracht. Zurück in der Pflegeeinrichtung fordert 
Frau A.s Krankenkasse den Betreiber der Einrich-
tung auf, endlich sichernde Maßnahmen zu er-
greifen, damit Frau A. keine weitere, kostenauf-
wendige Verletzung mehr erleidet.

Der Betreiber der Einrichtung weist die Pflege-
kräfte an, Frau A. rund um die Uhr mit Gurten 
zu fixieren. 

Nach wenigen Tagen tritt bei der fixierten Frau A. 
eine Rötung am Gesäß auf. Es werden nun De-
kubitusprophylaxen durchgeführt. Frau A. befreit 

sich aus den Lagerungskissen und verweigert jeg-
liche Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme. 

Es entwickelt sich ein großflächiger Dekubitus im 
Steißbereich. Die Wunde der stark ausgetrock-
neten und unterernährten Frau A. muss im Kran-
kenhaus operativ versorgt werden. Die Wunde 
infiziert sich. Frau A. verstirbt in der Klinik.

Da für den Tod möglicherweise die schlechte 
Pflege in der Einrichtung und andererseits Hy-
gienefehler bei der Wundversorgung ursächlich 
sind, ermittelt der Staatsanwalt wegen fahrläs-
siger Tötung.

Die Tochter von Frau A. wirft dem Heim und dem 
Krankenhaus schwere Pflegefehler und Gesetzes-
verstöße vor. In dem vorliegenden Fall in der Pfle-
geeinrichtung sowie im Krankenhaus seien jegli-
che Standards und vor allem die Grundrechte der 
Frau A. missachtet worden. Schließlich hatte Frau 
A. beim Einzug in die Einrichtung und bei der 
Aufnahme in das Krankenhaus mit den jewei-
ligen Betreibern einen Vertrag geschlossen und 
darauf vertraut, vom Pflegepersonal ordnungsge-
mäß und gut versorgt zu werden.

Praxisfall 1

1 Bedeutung der recht lichen Normen in der Pflege-
tätigkeit

 Konflikt im Zusammenleben

1
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Die Pflegekräfte und die jeweiligen Betreiber der 
Pflegeeinrichtung sowie des Krankenhauses versto-
ßen im Praxisfall 1 gegen zahlreiche Normen. In den 
folgenden Kapiteln werden die einschlägigen straf-
rechtlichen und zivilrechtlichen Gesetze dargestellt.

1.1 Soziale Normen: 
 Sitten und Gesetze

Unterschieden werden:

	● Gesetze wie das Grundgesetz (GG), das Bürger-
liche Gesetzbuch (BGB) oder das Strafgesetz-
buch (StGB) bestimmen, was richtig oder falsch 
ist. Es sind verbindliche Normen, die kodifiziert 
sind. Die Gesinnung des Einzelnen ist hierbei 
unerheblich. Sie basieren auf einem demokrati-
schen Legitimationsverfahren.

	● Sittliche Normen wie die Ethikregeln für die 
Krankenpflege oder für die Ärzte geben vor, 
was gut oder schlecht ist. Diese Regeln entspre-
chen dem Anstandsgefühl und dem Gewissen 
des einzelnen Menschen und basieren auf einer 
freiwilligen Übereinkunft der Gemeinschaft. Sie 
bilden die guten Sitten, die Anstandsregeln der 
Gesellschaft. 

Im Gesetz sind die „guten Sitten“ an folgenden 
Stellen zu finden:
§ 138 BGB besagt, dass ein Rechtsgeschäft, das ge-
gen die guten Sitten verstößt, nichtig ist. Demzu-

Welche Handlungen der Pflegekräfte sind im 
Praxisfall 1 möglicherweise gesetzeswidrig? 

Aufgabe

 Soziale Normen

Soziale Normen

Gesetze
z. B. Grundgesetz 
(GG), Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB), 
Strafgesetzbuch 

(StGB)

Sittliche Normen
z. B. ICN-Ethikkodex 

für Pflegende, 
Eid des Hippokrates 

für Ärzte

folge ist ein Vertrag rechtsunwirksam, wenn er ge-
gen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht 
Denkenden verstößt.

Gemäß § 228 StGB ist eine Körperverletzung trotz 
Einwilligung der verletzten Person rechtswidrig, 
wenn die Tat gegen die guten Sitten verstößt.

Sogenannte Knebelungsverträge, bei denen 
eine Zwangslage des Vertragspartners ausge-
nutzt wird, oder Wuchergeschäfte, bei denen 
ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leis-
tung und Gegenleistung besteht.

Dementsprechend ist eine Klausel im Heim-
vertrag unwirksam, wenn die Notlage des 
Heimbewohners „schamlos“ ausgenutzt wird 
und trotz Abwesenheit des Bewohners über 
einen längeren Zeitraum wegen einer statio-
nären Behandlung das Entgelt in voller Höhe 
für die Leistungen der Pflege und Versorgung 
mit Nahrung vereinbart wird.

Beispiel

Die Organentnahme beim Lebenden gegen 
Geld oder medizinische, ausschließlich fremd-
nützige Experimente bei schutzbedürftigen, 
einwilligungsunfähigen Pflegebedürftigen, die 
keine therapeutische Zielsetzung haben.

Beispiel

1. Was ist das „Recht“ und welchem Zweck 
dienen die zahlreichen rechtlichen Normen?

2. Wie lauten die Ethikregeln für die Pflegen-
den und für die Ärzte?

3. Recherchieren Sie den ICN-Ethikkodex für 
Pflegende und den Eid des Hippokrates für 
Ärzte. 

4. Welche konkreten ethischen Grundsätze 
sind für Sie in der täglichen Arbeit ver-
pflichtend?

5. Lesen Sie § 228 StGB und nennen Sie zwei 
Beispiele für eine Körperverletzung, die ge-
gen die guten Sitten verstößt. 

Aufgaben

Einführung in das Recht
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1.2 Entstehung der Gesetze in 
unserer Gesellschaft

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokra-
tischer und sozialer Rechtsstaat und Bundesstaat. 

	● Rechtsstaat: Die staatlichen Aufgaben sind auf 
drei Staatsgewalten verteilt: Legislative, Exeku-
tive und Judikative. Diese sind an Recht und Ge-
setz gebunden. Die Freiheit der Bürger sowie die 
Grundrechte werden durch das Grundgesetz 
garantiert. Gemäß Art. 19 Abs. 4 GG kontrollie-
ren unabhängige Gerichte die Staatsgewalt. 
Prozess- und Verfahrensrechte des Einzelnen ge-
währleisten deren Rechtsschutz.

	● Demokratischer Rechtsstaat: Art. 20 Abs. 2 GG 
legt fest, dass alle Staatsgewalt vom Volke aus-
geht. Die Bürger wählen die Volksvertreter. 
Diese treffen Entscheidungen. Auf der kommu-
nalen Ebene gibt es im Rahmen des Bürgerbe-
gehrens und der Bürgerentscheide Elemente der 
direkten Demokratie. Ausdruck der demokrati-
schen Struk turen sind u. a. die Mitbestimmungs-
rechte im Arbeitsrecht und die Mitwirkungs-
rechte der Bewohner im Beirat.

	● Sozialer Rechtsstaat: Nach Art. 20 Abs. 1 GG 
hat der Staat die Pflicht, soziale Gerechtigkeit 
und soziale Sicherung zu garantieren. Dieses 
Ziel verfolgt er u. a. durch die Sozialgesetzge-
bung und die verschiedenen Sozialleistungen. 

  
6. Unter welchen Voraussetzungen dürfen bei 

einem Verstorbenen Organe entnommen 
werden? In welchem Gesetz ist die Organ-
entnahme geregelt? 

Legislative: gesetzgebende Staatsgewalt durch 
das Parlament
Exekutive: ausführende Staatsgewalt durch 
Regierungs- und Verwaltungsorgane
Judikative: rechtsprechende Staatsgewalt 
durch die Gerichte 

Merke

	● Bundesstaat: Unser Staat ist aufgegliedert in 
den Bund und einzelne Bundesländer. Diese 
sind zur Bundestreue verpflichtet. Hinsichtlich 
der Gesetzgebung regelt das Grundgesetz die 
Zuständigkeit des Bundes oder der Bundeslän-
der. Bei Streitigkeiten entscheidet das Bundes-
verfassungsgericht. Demzufolge hatte das Bun-
desland Bayern prüfen lassen, ob der Bund ein 
bundeseinheitliches Altenpflegegesetz erlassen 
durfte. Das Bundesverfassungsgericht hat 2003 
die Zuständigkeit des Bundes für verfassungs-
gemäß erachtet. 
Hinsichtlich des Heimgesetzes wurde 2007 um-
gekehrt verfahren und die Zuständigkeit auf die 
Bundesländer übertragen. Demzufolge haben 
die einzelnen Bundesländer eigene Heimgesetze 
ausgearbeitet. Grundsätzlich geht das Bundes-
recht vor Landesrecht.

1.2.1 Gesetzgebungsverfahren und 
Gesetzesumsetzung

Bei den Bundesgesetzen geht die Gesetzesinitiative 
von der Bundesregierung, dem Bundestag oder 
dem Bundesrat aus. Das Parlament bildet die Legis-
lative, die gesetzgebende Staatsgewalt. 

Der einzelne Bürger hat Mitwirkungsmöglichkei-
ten durch politische Betätigung in der Kommune, 
in den Parteien oder den Bürgergemeinschaften. 
Er kann den Parteienvertretern im Bundestag Ge-
setzesvorschläge unterbreiten. Die Pflegeverbände 
nehmen die Interessen der Pflegenden wahr und 
leisten im Gesetzgebungsverfahren Lobbyarbeit.

Gesetzgebungsverfahren:
1.  Einbringen von Gesetzesvorlagen in das Par-

lament, den Bundestag
2. Drei Lesungen im Parlament
3.  Einbeziehung der Ländervertretung, des Bun-

desrates
4.  Verkündung und Inkrafttreten der Gesetze 

gemäß Art. 82 GG

Die Exekutive setzt die Gesetze in die Tat um. Sie 
wird gebildet durch den Bundespräsidenten, die 
Bundes- und Länderregierungen sowie die öffent-
liche Verwaltung. Gemäß Art. 80 GG können in 
Ausführung zu den Gesetzen Rechtsverordnungen 
erlassen werden.

1
Bedeutung der recht lichen Normen in der Pflege tätigkeit
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Die Gesetze und die Rechtsverfahren sind verschie-
denen Rechtsgebieten zugeordnet:

Die Stadtverwaltung erlässt den Baubescheid 
für den Bau einer neuen Pflegeeinrichtung. 

	● Die kommunale Heimaufsicht ordnet nach 
 einer Kontrolle der Einrichtung per Ver-
waltungsakt Auf lagen zur Beseitigung der 
festgestellten Män gel bei der personellen 
Besetzung der Dienstschichten an.

	● Die Landesregierung NRW erlässt zum 
neuen Wohn- und Teilhabegesetz für Be-
treuungseinrichtungen (ehemals Heimge-
setz) Rechtsverordnungen zur Bewohner-
mitwirkung und zu den Bauvorgaben für 
ein Heim.

Beispiel

Die Judikative ist den Richtern anvertraut und wird 
durch die zuständigen Gerichte ausgeübt. Die Rich-
ter sind unabhängig und nur dem Gesetz unter-
worfen. Gemäß Art. 103 Abs. 1 GG in Verbindung 
mit Art. 19 Abs. 4 GG hat jedermann Anspruch auf 
rechtliches Gehör.

Gemäß Art. 103 GG kann jemand nur bestraft wer-
den, wenn ein Gesetz in einer genauen Regelung 

Öffentliches
Recht

Staat

Bürger

Privatrecht

Bürger Bürger

&

 Rechtsgebiete

 Aufbau der Gerichtsbarkeit
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hof

Betreuung, 
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Einführung in das Recht

14

1



die Handlung für strafbar erklärt (Genauigkeits-
garantie). 

Taten können nicht rückwirkend unter Strafe ge-
stellt und Strafen können nicht rückwirkend ver-
schärft werden (Rückwirkungsverbot).

Niemand darf wegen derselben Tat ein zweites Mal 
bestraft werden.

1.2.2 Hierarchie der Normen

Die Rechtsquellen sind hierarchisch geordnet.

Folgende kodifizierte Verhaltensregeln bilden zwin-
gendes Recht.

	● Verfassung der BRD: das Grundgesetz
	● Gesetze:  EU-Gesetze  

Bundesgesetze  
Landesgesetze 

	● Rechtsverordnungen: Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für die Pflegeberufe, Verord-
nungen zum Heimgesetz bzw. Wohn- und Teil-
habegesetz (WTG) NRW etc. 

Um nachgiebiges Recht handelt es sich bei 
	● Satzungen: Unfallverhütungsvorschriften, Sat-

zungen der Kranken- und Pflegekassen etc.
	● Richtlinien: Pflegebedürftigkeits-Richtlinien, Be-

gutachtungs-Richtlinien etc.
	● Verwaltungsvorschriften
	● Verträge: Behandlungsvertrag, Wohn- und 

Betreuungs vertrag, ambulanter Pflegevertrag, 
Kaufvertrag, Arbeitsvertrag etc.

	● Expertenstandards, Leitlinien, Empfehlungen, 
Grundsätze und Stellungnahmen

Durch die Gerichte werden in „ständiger Recht-
sprechung“ Normen ausgelegt und Gesetzeslücken 
geschlossen. Aus dieser Interpretationshoheit des 
Richters entsteht das sogenannte „Richterrecht“.

Die Richtlinien sind von Institutionen veröffent-
lichte Regeln. Sie geben deklaratorisch den Er-
kenntnisstand der Wissenschaft wieder und sind 
nicht konstitutiv. Sie lassen dem Handelnden einen 
geringen Ermessensspielraum. Ihre Nichtbeachtung 
kann Sanktionen nach sich ziehen.

Von den Behördenleitungen werden den Sachbe-
arbeitern Interpretationshilfen, sog. Verwaltungs-
vorschriften an die Hand gegeben. 

Beide dienen der einheitlichen Anwendung und 
Auslegung der Gesetze und Rechtsverordnungen. 
Sie sind nur im Innenverhältnis bindend und be-
gründen für den Bürger keinen Rechtsanspruch. 

Der Vertrag kommt durch mindestens zwei über-
einstimmende Willenserklärungen zustande und 
führt eine bindende Rechtsfolge für die Vertrags-
partner herbei. Der Bruch  vertraglicher Vereinba-
rungen zieht Rechtsfolgen nach sich.

Im medizinisch-pflegerischen Tätigkeitsbereich wer-
den den Pflegenden und den Ärzten für ihre Be-
rufsausübung außerdem sogenannte Experten-
standards, Leitlinien, Empfehlungen, Grundsätze 
und Stellungnahmen an die Hand gegeben.

Diese die Qualität sichernden Maßstäbe stammen 
von Experten aus der Medizin- und Pflegewissen-
schaft, aus den Rechtswissenschaften, aus der Phi-
losophie, der Ethik und der Theologie und geben 
den aktuellen Erkenntnisstand der Wissenschaft 
wieder.

Der Wohn- und Betreuungsvertrag (ehemals 
Heimvertrag genannt) gemäß dem bundes-
einheitlichen Wohn- und Betreuungsvertrags-
gesetzes (WBVG) verspricht Pflegebedürftigen 
und Menschen mit Behinderungen eine Un-
terkunft mit Verpflegung in einer Pflege- oder 
Behinderteneinrichtung und für den Heimträ-
ger als Gegenleistung das Heimentgelt. Zahlt 
der Heimbewohner nicht seine Heimkosten, 
kann der Vertrag gekündigt werden.

Beispiel

1
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Expertenstandards haben eine ähnliche Verbind-
lichkeit wie Richtlinien. Sie stellen normative Vorga-
ben zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen dar 
und bieten in der Regel eine genaue Beschreibung 
eines Handlungsablaufes. Sie haben daher einen 
überwiegend technisch-imperativen Charakter.

Die Leitlinien stellen einen Anhaltspunkt für den 
medizinischen Standard im Einzelfall dar. Sie dienen 
im Haftungsfalle bei der Aufklärung des medizinisch-
pflegerischen Sachverhaltes als Orientierungshilfe. 

Der Grad der Verbindlichkeit einer Leit linie hängt 
von dem zugrunde liegenden Normbildungspro-
zess ab. Demzufolge kommt der sogenannten „evi-
denzbasierten Konsensus-Leitlinie“ (S3-Leitlinie), 
die von einer mehrköpfigen Expertenkommission 
im Konsens und auf wissenschaftlicher Grundlage 
nach systematischer Recherche erstellt worden ist, 
die größte Bedeutung zu. Dagegen besitzen die S1-
Leitlinien lediglich einen informellen Charakter und 
sind oft nicht aktuell.

Leitlinien haben grundsätzlich keine konstitutive 
Wirkung. Sie stellen eine abstrakte Aussage über 
den medizinisch-pflegerischen Standard dar und 
können nicht ohne Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls auf ihn übertragen werden. Sie las-
sen somit der Pflegekraft einen Entscheidungsspiel-
raum, sodass im begründeten Einzelfall von einer 
Leitlinie abgewichen werden kann, ohne dass die-
ses einen Behandlungs- oder Pflegefehler darstellt.

Der umfassenden Information und Aufklärung so-
wie der Urteilsbildung dienen die Empfehlungen, 
Grund sätze und Stellungnahmen, welche u. a. 
von Fachverbänden oder der Bundesärztekammer 
in den jeweiligen Fachzeitschriften veröffentlicht 
werden.

	● Grundsätze der Bundesärztekammer zur 
ärztlichen Sterbebegleitung

	● Handreichungen für Ärzte zum Umgang 
mit Patientenverfügungen

	● Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) zum Vorgehen bei gehäuftem Auftre-
ten von nosokomialen Infektionen

 

Beispiel

Ist der Pflegebedürftige wie im Praxisfall 1 zu Tode 
gekommen oder haben Patienten einen Gesund-
heitsschaden erlitten und wird der Pflegekraft bzw. 
dem Arzt ein fehlerhaftes Handeln vorgeworfen, 
dann wird die Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens erforderlich. 

Der medizinische Sachverständige muss beurteilen, 
ob und welche Standards oder Leitlinien im Ein-
zelfalle einschlägig sind, ob die Behandlung und 
Pflege deren Inhalten gerecht geworden ist, ob 
diese den Stand der medizinischen Wissenschaft 
zum Zeitpunkt der Behandlung wiedergeben und 
welche Umstände im konkreten Falle eine Abwei-
chung veranlasst bzw. gerechtfertigt haben.

Das Abweichen vom Standard kann im Einzelfall 
geboten sein.

 
	● Empfehlungen des Landesinstituts für den 

Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW in 
Münster zur Verhütung der Weiterverbrei-
tung von MRSA in Alten- und Pflegeheimen

	● Stellungnahme der Bundesärztekammer 
(BÄK) und der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) zu den Möglichkeiten 
und Grenzen der Delegation ärztlicher 
Leistungen

	● Stellungnahme der Zentralen Ethikkommis-
sion der Bundesärztekammer zur Zwangs-
behandlung bei psychischen Erkrankungen

Ein grober Pflege- oder Behandlungsfehler 
liegt nur vor, wenn die Pflegekraft ohne recht-
fertigenden Grund im konkreten Fall diesen 
Standard verlassen hat.

Merke

1. Gegen welche Normen haben im Praxis-
fall 1 die Pflegekräfte und der Heimträger 
verstoßen? Stellen Sie die Normen hierar-
chisch geordnet dar.

2. Ist im Praxisfall ein Abweichen von den Ex-
pertenstandards gerechtfertigt?

Aufgaben

Einführung in das Recht
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2 Die Grundrechte
Die Grundrechte bilden wesentliche Rechte der Bürger gegenüber dem Staat.  
Sie sind in der Verfassung verankert und einklagbar. Für das Zusammenleben der Menschen 
sind sie von grundsätzlicher Bedeutung. Sie stellen Menschenrechte dar.

Jede Person ist unabhängig von ihren geistigen Fä-
higkeiten und dem Gesundheitszustand ab der Ge-
burt gemäß § 1 BGB Träger von Rechten und Pflich-
ten. 
Diese Rechtsfähigkeit beinhaltet, dass auch alte 
und verwirrte Menschen sich grundsätzlich auf den 
Schutz der Grundrechte bis zu ihrem Tode berufen 
können.

Die Pflegekräfte sind somit gehalten, die Grund-
rechte der zu Pflegenden zu achten. Sie dürfen nur 
mit einer besonderen Rechtfertigung in diese ein-
greifen. 

	● Die Fixierung der Frau A. im Praxisfall 1 mit 
einem Bauchgurt am Bett und am Stuhl 
sowie die Anbringung des unüberwind-
baren Bettseitenschutzes zur Sturzvermei-
dung bedürfen einer besonderen Recht-
fertigung, da in das Grundrecht „Freiheit“ 
Art. 2 GG eingegriffen wird.

Beispiel

1.1 Das Grundgesetz 
der Bundesrepublik 
Deutschland 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land (GG) vom 23. 05. 1949 ist die Verfassung 
unseres Staates. Es enthält in 13 Abschnitten die 
rechtliche und politische Grundordnung der BRD.
Der erste Abschnitt umfasst in Artikel 1 bis 19 die 
Grundrechte.
Art. 20 GG legt die Staatsform fest. Die BRD ist 
ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die BRD ist eine 
repräsentative Demokratie. Die Gewaltenteilung 
ist ein Ausdruck der Rechtsstaatlichkeit. Demzu-
folge ist die Gesetzgebung (Legislative) an die ver-
fassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt 
(Exekutive) und die Rechtsprechung (Judikative) 
sind an Recht und Gesetz gebunden. 
Die Artikel 70 ff. GG regeln die Gesetzgebungs-
verfahren und die Zuständigkeiten zwischen dem 
Bund und den Bundesländern. 
Gesetze, Urteile und das Verwaltungshandeln dür-
fen nicht gegen die Verfassung verstoßen.
Eine Verfassungsänderung ist nur möglich, wenn 
2/3 der Mitglieder des Deutschen Bundestages und 
Bundesrates zustimmen. Bestimmte Verfassungs-
grundsätze dürfen nicht geändert werden. 

1.2 Die Grundrechte 

Die Grundrechte stellen Rechte des einzelnen Men-
schen gegen den Staat dar (subjektive Rechte). So-
weit es sich bei den Grundrechten auch um Men-
schenrechte handelt, können sich auch Personen 

1 Die Bedeutung der Grundrechte in der 
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ohne deutsche Nationalität auf das betreffende 
Grundrecht berufen (sogenannte Jedermann-
Rechte).
Manche Grundrechte gelten jedoch ausschließlich 
für Deutsche, sogenannte Bürgerrechte.
Die Grundrechte sind Teilhaberechte und keine Leis-
tungsrechte. 

	● Art. 12 GG „Berufsfreiheit“ gibt dem ein-
zelnen Menschen ein Recht auf gleichen 
Zugang zu den vorhandenen Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen. Es beinhaltet 
aber keinen einklagbaren Rechtsanspruch 
auf einen Arbeitsplatz. Demzufolge kann 
ein Arbeitsloser vom Staat keinen Arbeits- 
oder Ausbildungsplatz einfordern.

	● Art. 2 Abs. 2 GG garantiert jedermann das 
Recht auf die körperliche Unversehrtheit. 
In dieses Grundrecht wurde bei Frau A. im

 

Beispiel

 
	● Praxisfall 1 eingegriffen. Schadensersatz-

ansprüche können jedoch nicht gegen 
den Staat eingeklagt werden, sondern 
die Erben der verstorbenen Frau A. müs-
sen  gegen die Schädiger (Heim- und Kran-
kenhausträger/Pflegekräfte) auf dem zivil-
rechtlichen Klagewege ihr Recht erstreiten.

Der Staat garantiert durch die Grundrechte 
dem einzelnen Menschen Folgendes:
einen persönlichen Freiheitsraum
Gleichbehandlung
Verfahrensrechte, z. B. Rechtsschutz durch 
unabhängige Gerichte
bestimmte gesellschaftliche Institutionen, 
z. B. freie Presse

Merke

Gesetzgebende Gewalt

Legislative

SCHUTZ DES EINZELNEN BÜRGERS VOR STAATLICHER MACHT

– Bund
– Länder

– Regierungen
–  Verwaltungen 

(Bund, Land, Gemeinde)

Vollziehende Gewalt

Exekutive

Rechtsprechende Gewalt

Judikative

Gerichte

Unabhängigkeit

Bindung an Recht und Gesetz

Grundgesetz
(GG)

Mensch
Bindung an Verfassung

 Das Grundgesetz und die Gewaltenteilung
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Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende 
Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar gel-
tendes Recht. 
Wird in die Grundrechte eines Menschen einge-
griffen, kann der Betroffene gemäß Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4 a GG in Verbindung mit § 90 BVerfGG beim 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Verfas-
sungsbeschwerde einlegen.

Voraussetzung für eine Verfassungsbeschwerde:
	● Jedermann kann Verfassungsbeschwerde einle-

gen.
	● Eine geschäftsunfähige Person wird durch den 

gesetzlichen Vertreter im Prozess vertreten.
	● Der Beschwerdeführer muss eine Grundrechts-

verletzung behaupten.
	● Der in der Sache vorgeschriebene Rechtsweg 

muss erschöpft sein.
	● Beschwerdegegenstand kann jeder Akt der öf-

fentlichen Gewalt sein, beispielsweise ein Ge-
setz, ein Gerichtsurteil, ein Verwaltungsakt der 
Verwaltungsbehörde.

	● Das Nachtarbeitsverbot für Frauen gemäß 
§ 19 der alten Arbeitszeitordnung wurde 
vom BVerfG für verfassungswidrig erklärt 
und musste vom Gesetzgeber aufgehoben 
werden. Es lag ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in Art. 3 GG (Gleichheit vor dem 
Gesetz) vor. 

	● Für den Pflegeberuf hatte das Gesetz die 
Nachtarbeit ausnahmsweise erlaubt. Das 
Bundesverfassungsgericht hatte jedoch 
das Recht auf Nachtarbeit allen Frauen zu-
gesprochen. 

Beispiel

1. Erläutern Sie die Voraussetzungen für eine 
Verfassungsbeschwerde und skizzieren Sie 
den Ablauf.

2. In welche Grundrechte der Frau A. wurde 
im Praxisfall 1 durch die Pflegekräfte einge-
griffen?

Aufgaben

1.3 Grundrechtsverwirkung 
 gemäß Art. 18 GG 

Werden die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG), die Ver-
sammlungsfreiheit (Art. 8 GG), die Vereinigungs-
freiheit (Art. 9 GG), das Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnis (Art. 10 GG), das Eigentum (Art. 14 
GG) oder das Asylrecht (Art. 16 a GG) zum Kampfe 
gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung missbraucht, stellt das Bundesverfassungs-
gericht die Verwirkung der Grundrechte für diese 
Person fest.

1.4 Einschränkung der Grund-
rechte gemäß Art. 19 GG 

Art. 19 Abs. 1 und 2 GG regelt den Eingriff in die 
Grundrechte, deren Wesensgehalt unantastbar ist.

Nach Art. 104 GG kann die Freiheit einer Person 
nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und nur 
unter Beachtung der darin vorgeschriebenen For-
men beschränkt werden. 
Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch 
noch körperlich misshandelt werden.

1.5 Einschlägige Grundrechte 
im Pflegeberuf

In der Folge werden die für Ihre berufliche Tätigkeit 
einschlägigen Grundrechte dargestellt.
Sie sind Ausdruck der Werteordnung der mensch-
lichen Gemeinschaft.

Ein Grundgerecht darf ausschließlich durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes einge-
schränkt werden.

Merke

Art. 1 Abs. 1 GG Die Menschenwürde
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

Gesetz

1
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Dieses Grundrecht steht an erster Stelle der Verfas-
sung unseres Staates und bildet die Grundlage für 
das Leben in einer Gemeinschaft. Es ist Ausdruck 
unseres humanistischen Welt- und Menschenbil-
des, in dem der Mensch als ein freies Wesen mit 
 einem freien Willen anerkannt ist. 

Dieses Subjektsein des Menschen beinhaltet, dass 
er immer auch Selbstzweck ist und nicht Mittel zum 
Zweck sein darf.

Diesen Eigenwert und die Eigenständigkeit, die 
Wesenheit, die Natur des Menschen schlechthin, 
gilt es in jeder Lebenslage zu achten.

Menschliche Würde beinhaltet daher die Gleichheit 
der Menschen, ihr freies Handeln als selbstverant-
wortliche Persönlichkeiten und ihre leibliche Kon-
tingenz (Zufälligkeit, Unbestimmtheit) sowie ihre 
Integrität und Identität.

Jeder Mensch hat zu jeder Zeit einen unver-
fügbaren Wert, sein Leben einen Sinn – auch 
wenn dieser mir rational nicht mehr zugäng-
lich ist.

Merke

Die Patientin Frau C. schreibt einen Brief an 
ihre Tochter. Sie bittet die Pflegefachfrau Frau 
D. vom ambulanten Pflegedienst, diesen in 
den Postkasten einzuwerfen. Die neugierige 
Pflegekraft öffnet und vernichtet ihn, da Frau 
C. sich darin über den Pflegedienst beschwert.

Bereits in der Vergangenheit hat Frau C. ih-
rer Tochter mitgeteilt, dass die Pflegekräfte sie 
gezwungen hätten, die Medikamente zu neh-
men. Man habe ihr die Nase zugehalten und 
ihr die in Wasser aufgelösten bitteren Pillen 
eingeflößt. Eine Auszubildende habe derweil 
ihre Hände festgehalten. 

Seit sie hilflos draußen umhergeirrt sei, hätten 
die Pflegekräfte ihr außerdem den Hausschlüs-
sel weggenommen und würden zur Sicherheit 
die Wohnungstür abschließen, damit sie nicht 
unbeaufsichtigt das Haus verlassen kann.

Praxisfall 2

Es können vier typische Bereiche für Eingriffe in 
die Würde des Menschen genannt werden:

	● Eingriff in die rechtliche Gleichheit des Men-
schen, z. B. durch eine Diskriminierung auf-
grund der Hautfarbe oder der Religion

	● Eingriff in die menschliche Integrität und Identi-
tät, z. B. durch körperliche oder seelische Miss-
handlungen, durch Beleidigungen 

	● Eingriff durch staatliche Gewaltanwendung oder 
Zwangsmaßnahmen

	● Eingriff durch mangelnde Sicherung individu-
ellen und sozialen Lebens, insbesondere einer 
menschenwürdigen Existenz

Demgemäß endet die Freiheit des Einzelnen, wenn 
sie in die Freiheit des anderen eingreift. Greift bei-
spielsweise der Heimbewohner seinen Mitbewoh-
ner tätlich an, wird er möglicherweise durch ein Se-
dativum ruhiggestellt.
Art. 2 GG ist die Grundlage der Freiheitsrechte und 
verpflichtet Sie in der Pflegetätigkeit, die Autono-
mie des Pflegebedürftigen zu achten. 
Pflegebedürftige bestimmen selbst, welche Pflege 
und medizinische Behandlung sie zulassen („in-
formed consent“). Sie haben ein „Recht auf un-
vernünftige Entscheidungen“ und können daher 
 ärztlich verordnete Behandlungen oder die Körper-
pflege verweigern.
Ist die Willensfreiheit durch eine Erkrankung oder 
Behinderung beeinträchtigt, entscheidet die ver-
tretungsbefugte Person (rechtlicher Betreuer oder 
 Bevollmächtigter) gemäß seinem mutmaßlichen 
Willen. Bei einwilligungsunfähigen Kindern ent-
scheiden immer die sorgeberechtigten Personen, in 
der Regel die Eltern.

Art. 2 GG Persönliche Freiheitsrechte
(1) Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sitten-
gesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf-
grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Gesetz
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